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Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan 
"Rotäcker III" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wilhelmsdorf hat am 21.07.2020 für das 
Gewerbegebiet "Rotäcker" nördlich des Ortsteiles Zussdorf den Bebau-
ungsplan "Rotäcker III" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in der Fas-
sung vom 01.07.2020 als Satzung beschlossen. Der räumliche Geltungs-
bereich ist im abgebildeten Lageplan dargestellt. Ein Teil der Ausgleichsflä-
chen liegt auf planexternen Grundstücken. Diese sind die Fl.-Nr. 222 (Teil-
fläche; Gemarkung Esenhausen), Fl.-Nrn. 1011/1, 1011/2, 1011/3, 1011/4, 
1012/1, 1019/1, 1019/2 und 1019/3 (Gemarkung Esenhausen) sowie die 
Fl.-Nrn. 464/2, 466/2 und 467/1 (Gemarkung Pfrungen). 

Dieser Bebauungsplan wird gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
durch diese Bekanntmachung rechtsverbindlich. Ein Genehmigungsverfah-
ren beim Landratsamt Ravensburg war nicht erforderlich, da der Bebau-
ungsplan im so genannten Parallelverfahren (gem. § 8 Abs. 3 Satz 1 
BauGB) aufgestellt worden ist. 

Der Bebauungsplan "Rotäcker III" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
– bestehend aus Planzeichnung, Satzung und Begründung – kann ab Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus der Gemeinde Wilhelms-
dorf (Saalplatz 7, 88271 Wilhelmsdorf) Zimmer 20, während der allgemei-
nen Öffnungszeiten bzw. aufgrund der Corona-Pandemie nach vorheriger 
Terminvereinbarung eingesehen werden. Jedermann kann den Bebau-
ungsplan mit Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über 
die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt 
wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den ge-
prüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten ge-
wählt wurde, bei der Gemeinde Wilhelmsdorf einsehen und über deren In-
halt Auskunft verlangen. 

Zudem soll der in Kraft getretene Bebauungsplan mit Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung im Internet unter http://www.gemeinde-wil-
helmsdorf.de/bebauungsplaene.html eingestellt und einsehbar sein. 

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften des Baugesetzbuches beim Zustandekommen eines Bebau-
ungsplanes unbeachtlich, wenn sie im Falle einer beachtlichen Verletzung 
der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, im Falle einer beachtlichen Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungspla-
nes (§ 214 Abs. 2 BauGB), im Falle von beachtlichen Mängeln des Abwä-
gungsvorgangs (§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB) oder im Falle beachtlicher 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder die 
Mängel begründen soll, ist darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 



 
 

 

 

Hinweis zur Gültigkeit von Ortsrecht: 

Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
gelten Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- und Formvor-
schriften dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn  

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
GemO genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be-
anstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden sind. 

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO genann-
ten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

 

 

Wilhelmsdorf, den 26.11.2020 

 

Sandra Flucht 

Bürgermeisterin 

 


